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Natascha Thier
Az.: 102.410

Datum: 21.11.2024

STADT VISSELHÖVEDE
DER BÜRGERMEISTER

Sitzungsvorlage
 

Beratungsfolge Gremium Beratung / Status Sitzungsdatum Beschluss: Z
Ortsrat Wittorf öffentlich 25.11.2024 4:0:0 UF

Tagesordnungspunkt: Einführung eines neuen Ortsratsmitglieds im Ortsrat 
Wittorf

 
Beschlussvorschlag: Der Ortsrat Wittorf nimmt davon Kenntnis, dass der durch

den Mandatsverzicht von Ortratsmitglied Lisa Gnuschke
freigewordene Sitz mit Wirkung zum 25.11.2024 auf Ingrid
Meichelböck übergeht.  
 

 
 

Sachverhalt:

Frau Lisa Gnuschke hat mit Schreiben vom 09.10.2024 mitgeteilt, dass sie ihr Mandat niederlegt 
(siehe Sitzungsvorlage 102-2024). Aufgrund des Ergebnisses der Gemeindewahl am 12.09.2021 
geht der hierdurch freigewordene Sitz nach dem Feststellungsbeschluss gemäß § 52 Abs. 2 
Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz in der derzeit gültigen Fassung (NkomVG) auf 
Frau Ingrid Meichelböck, 27374 Visselhövede über. 
 
Frau Meichelböck hat mitgeteilt, dass sie die Wahl als Ortsratsmitglied annimmt.
 
Nach § 92 NKomVG werden die Ortsratsmitglieder durch den Ortsbürgermeister/die 
Ortsbürgermeisterin förmlich verpflichtet, 
 
ihre Aufgaben nach bestem Wissen und Gewissen wahrzunehmen und die Gesetze zu 
beachten.
 
Der Form wird durch einzelnes oder gemeinsames Nachsprechen der Verpflichtungsformel durch
den Ortsbürgermeister oder durch Handschlag entsprochen.
 
Nach § 91 Abs. 4 in Verbindung mit § 54 Abs. 3 und § 43 NKomVG sind Ortsratsmitglieder auf 
die ihnen nach den §§ 40 bis 42 NKomVG obliegenden Pflichten durch den 
Ortsbürgermeister/die Ortsbürgermeisterin hinzuweisen. Der Hinweis ist aktenkundig zu machen.
Es handelt sich um die Belehrung zur Amtsverschwiegenheit, zum Mitwirkungsverbot und zum 
Vertretungsverbot.
 

 
 Im Auftrag
 
 
Thier 
 

 

 
    Zur Beratung freigegeben André Lüdemann

 Bürgermeister
 

 

 


	DER Bürgermeister



